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Beratungsfolge Termin Status 

Stadtrat 31.01.2018 öffentlich 
Kenntnisnahme 
 

 
Betreff: Anfrage der CDU/FDP – Fraktion zur Anordnung von Tempo 30 vor 

sozialen Einrichtungen 
  
Auf der Grundlage der 1. VO zur Änderung der StVO ist die erleichterte streckenbezogene 
Anordnung von Tempo 30 insbesondere vor allgemeinbildenden Schulen, Kindergärten, 
Kindertagesstätten, Senioren- und Pflegeheimen möglich. Den Medien war zu entnehmen, 
dass etliche Kommunen bereits entsprechende Anträge an das Landesverwaltungsamt 
gestellt haben. 
  
Vor diesem Hintergrund fragen wir: 
 

1. Gibt es bereits eine Erfassung möglicher Anordnungsbereiche für Tempo 30? 

Wenn ja, welche Einrichtungen sind dafür vorgesehen? Wenn nein, wann ist 

mit einer derartigen Erfassung zu rechnen und wie erfolgt die Information des 

Stadtrates? 

 

2. Sind bereits Anträge auf Tempo 30 auf der Grundlage dieser geänderten 

Rechtslage an das Landesverwaltungsamt gestellt worden? 

Wenn ja, welche sozialen Einrichtungen sind davon betroffen, liegen bereits 

Entscheidungen des Landesverwaltungsamtes vor und welchen Inhalt haben 

diese? Wenn nein, wann und für welche Einrichtungen beabsichtigt die 

Verwaltung derartige Anträge zu stellen? 

 

3. Wie wird die Verwaltung die Information des Stadtrates zu diesem 

Themenkomplex sicherstellen? 

gez. Andreas Scholtyssek 
Fraktionsvorsitzender 
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Stadt Halle (Saale)                     23. Januar 2018 
Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters 
. 
.. 
Sitzung des Stadtrates am 31.01.2018 
Anfrage der CDU/FDP-Fraktion zur Anordnung von Tempo 30 vor sozialen 
Einrichtungen 
Vorlagen-Nummer: VI/2018/03711 
TOP: 10.1 
. 
 
Antwort der Verwaltung: 
 
 
1. Gibt es bereits eine Erfassung möglicher Anordnungsbereiche für Tempo 30? Wenn 
ja, welche Einrichtungen sind dafür vorgesehen? Wenn nein, wann ist mit einer 
derartigen Erfassung zu rechnen und wie erfolgt die Information des Stadtrates? 
Die Stadt hat die möglichen Anordnungsbereiche für Tempo 30 erfasst, wie im Ausschuss für 
Ordnung und Umweltangelegenheiten informiert. Bis zum 16.01.2018 wurden 11 
verkehrsbehördliche Anordnungen zu Tempo 30 in der Stadt Halle (Saale) erlassen, die 
insgesamt 21 soziale Einrichtungen tangieren (vgl. Anlage). Die vorgeschriebenen 
Einzelfallprüfungen werden im 1. Quartal 2018 abgeschlossen. 
 
2. Sind bereits Anträge auf Tempo 30 auf der Grundlage dieser geänderten Rechtslage 
an das Landesverwaltungsamt gestellt worden? Wenn ja, welche sozialen 
Einrichtungen sind davon betroffen, liegen bereits Entscheidungen des 
Landesverwaltungsamtes vor und welchen Inhalt haben diese? Wenn nein, wann und 
für welche Einrichtungen beabsichtigt die Verwaltung derartige Anträge zu stellen? 
 
Die Wahrnehmung der Aufgaben nach der Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) - hier der Er-
lass von verkehrsbehördlichen Anordnungen nach § 45 Abs. 1 Satz 1 i. V. m. § 45 Abs. 9 
Satz 4 Nr. 6 StVO - obliegt dem Oberbürgermeister im übertragenen Wirkungskreis (§ 66 
Abs. 4 Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt). Eine Antragstellung an 
das Landesverwaltungsamt erfolgt daher nicht. 
 
3. Wie wird die Verwaltung die Information des Stadtrates zu diesem Themenkomplex 
sicherstellen? 
Die Stadt informiert fortlaufend in den Gremien des Stadtrates, zuletzt am 08.11.2017 im 
Ausschuss für Ordnung und Umweltangelegenheiten. Dies ist auch weiterhin vorgesehen.  
 
 
 
 
 
Dr. Bernd Wiegand 
Oberbürgermeister  
 
Anlage 
 
 



   

 
Anlage 
 
Verkehrsrechtliche Anordnungen im Umfeld von sensiblen Einrichtungen 
(Stand 16.01.2018) 
 

Straße Sensible Einrichtung 
 

Verkehrsbehördliche 
Anordnung 
 

Wörmlitzer Str. 1.Grundschule Am 
   Ludwigsfeld 
2.Hort Am Ludwigsfeld 
 

AO 132/17 
20.11.17 

Th.-Neubauer-Str. 1.Grundschule Auen 
2.Hort Auenschule 
 

AO 132/17 
20.11.17 

Fr.-Hoffmann-Str. 1.Grundschule Diemitz   
2.Hort 
3.Kita Ökolino 
 

AO 135/17 
21.11.17 

Dessauer Str. 1.Grundschule Frohe  
   Zukunft 
2.Hort Frohe Zukunft 
3.Kita Frohe Zukunft 
 

AO 002/18 
03.01.18 

Seebener Str. 
 

Grundschule H. C. Andersen AO 144/17 
07.12.17 
 

Huttenstr. 
 

Grundschule Hutten AO 141/17 
04.12.17 
 

Murmansker Str. 1.LBZ f. Hörgeschädigte 
2.St.Mauritius  
  Sekundarschule 
3.St.Franziskus Grundschule 
4.Elisabeth Gymnasium 
5.LBZ für Körperbehinderte 
 

AO 143/17 
05.12.17 

Wiener Str. Hort Kinderpark AO 151/17 
19.12.17 
 

Blücherstr. WINOVA Seniorenwohnen 
 

AO 134/17 
21.11.17 
 

Glauchaer Str. 
 

Hospital St Cyriaci AO 146/17 
08.12.17 
 

Turmstr. Cura Seniorenzentrum AO 001/18 
03.01.18 
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